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RS OGH 1974/8/7 7Ob127/74
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.08.1974

Norm

ABGB §170a

Rechtssatz

Eine Gefährdung des Wohls des Kindes kann nicht bloß darin liegen, daß dieses in schlechte Gesellschaft käme,

sondern auch in der Störung erzieherischer Gesichtspunkte, von denen sich der zur Sorge für die P7ege und Erziehung

Berechtigte leiten läßt.
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